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§ 5d StROG

StROG - Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Ehestmoglich nach Erlassung des Plans oder Programms hat die Planungsbehérde den Plan oder das Programm in
geeigneter Form unter Anschluss der Erklarung gemaR Abs. 2 den &ffentlichen Umweltstellen und jedem konsultierten
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder Bundesland bekanntzugeben und unbeschadet der sonst vorgesehenen
Kundmachungsvorschriften zur 6ffentlichen Einsichtnahme fur die Dauer der Wirksamkeit des Plans oder Programms
zuganglich zu machen.

(2) Die Planungsbehdrde hat eine zusammenfassende Erklarung zu erstellen, in der darzulegen ist,

1. wie Umwelterwagungen in den Plan oder das Programm einbezogen wurden,

2. wie der erstellte Umweltbericht nach§ 5und die abgegebenen Stellungnahmen nach§ 5a einschlie3lich der
Ergebnisse allfalliger grenziiberschreitender Konsultationen nach 8 5b bei der Entscheidungsfindung nach§ 5c
berucksichtigt wurden,

3. aus welchen Grunden der erlassene Plan oder das erlassene Programm, nach Abwdgung mit den gepruften

vernunftigen Alternativvarianten, gewahlt wurde und

4. welche MaRnahmen zur Uberwachung nach§ 5e beschlossen wurden.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 15/2022

In Kraft seit 03.02.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/5a
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/5b
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/5c
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/5e
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=15/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 5d StROG
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


